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Die Beurteilung von Offsets bei
Rüstungsbeschaffungen

Mit den Grundsätzen für die Rüstungspolitik
des VBS hat der Bundesrat am 24. Oktober
2018 definiert, wie die Rüstungsbeschaffung in
ihren Grundzügen erfolgen soll.

Was ist Offset?
Offsets oder Industriebeteiligung sind alle Arten

von Kompensationsgeschäften im Zusammenhang

mit Rüstungsbeschaffungen im Ausland.

Es werden zwei Arten von Offset-Geschäften
unterschieden:

- Unter direkter Industriebeteiligung werden

primär Geschäfte verstanden, die direkt mit
der betreffenden Rüstungsbeschaffung bzw.

mit dem zu beschaffenden Rüstungsgut in

Verbindung stehen. Schweizer Firmen
werden hier direkt an der Herstellung des

Produktes beteiligt.
Indirekte Industriebeteiligung bezieht sich

nicht direkt auf die betreffende Rüstungsbeschaffung

bzw. auf das zu beschaffende

Rüstungsgut. Die betreffenden Hersteller

verpflichten sich, in ausgewählten
Industriebranchen Güter oder Dienstleistungen
von Schweizer Firmen einzukaufen,
respektive ihnen zusätzlich Aufträge zu
verschaffen.

1. Stärkere Fokussierung auf die sicherheitsrelevante

Technologie- und Industriebasis (STIB)
Die Schweiz sollte auf die übrigen indirekten Offsets

verzichten. Bund und Swissmen müssen sich

systematischer mit der STIB auseinandersetzen.
Ohne inhaltliche Vorgaben droht eine Subventionierung

der Industrie mit der Giesskanne.

Die Verwendung von Multiplikatoren verstärkt
die Ausrichtung auf die STIB-Industrie. Sie setzt

jedoch voraus, dass der Einsatz transparent und
nachvollziehbar ist.

2. Verzicht auf eine hundertprozentige Kompensation

Da eine hundertprozentige Kompensation im
Bereich STIB bei einem Volumen von 6 bis 7 Mrd.
kaum machbar ist, sollte eine Bandbreite z.B. von
20-60% festgelegt werden. Die untere Grenze

sollte mit direkten Offsets erreicht werden können.

Das Beispiel Gripen zeigt indessen, dass eine

direkte Beteiligung nicht einfach zu bewerkstelligen

sein wird. Die restlichen 40% sollten sich auf
die STIB-Industrie beschränken.

Um die Wirksamkeit von Offsets zu erhöhen, sollte

die Laufzeit beschränkt werden. Die Offset-Policy

geht im Grundsatz von zwei Jahren nach dem

Auslaufen des zu Grunde liegenden Rüstungsgeschäftes

aus.

3. Verbesserung der STIB Datenbank
Mit der Beschränkung der indirekten Offsets auf
die STIB-Industrie kommt der Aussagenkraft und
der Benutzerfreundlichkeit der Datenbank eine
erhöhte Bedeutung zu. Die in der Offset-Policy
aufgeführten Industriezweige sind stärker auf die
sicherheitsrelevante Technologie- und Industriebasis

auszurichten.

4. Wirksame Kontrolle und grössere Transparenz
Transparenz ist bei Kompensationsgeschäften
zentral. Nur wenn die Einhaltung der Kriterien für
die generelle und spezifische Anrechenbarkeit
nachgewiesen und kontrolliert wird, besteht
Gewissheit, dass die Offset-Policy wirksam umgesetzt

wird. Dass öffentlich einsehbare Offsetregister

ist auszubauen. Im Register sollte die Einhaltung

der verschiedenen Kriterien ausgewiesen
werden. Insbesondere sind Angaben über die
Zusätzlichkeit und Branchenzugehörigkeit, das

Banking und die Swaps aufzunehmen.

Eine stärkere Aufsicht setzt entsprechende
Ressourcen im Offset-Büro voraus. Die Beteiligten
haben ein Konzept zu erstellen, wie das

Industrieprogramm wirksam umgesetzt und beaufsichtigt
werden kann.

5. Nutzwertanalyse der Offsetprogramme
Die Begleitgruppe zur Evaluation und Beschaffung

eines neuen Kampfflugzeuges empfiehlt,
dass die Beschaffung wieder mit Kompensationsgeschäften

verknüpft wird. Eine Mehrheit ist
dafür, dass der Hersteller verpflichtet werden soll,
Kompensationsgeschäfte von 100% des Vertragswertes

zu tätigen. Eine Minderheit ist der Ansicht,
dass von den Anbietern jeweils zwei Offerten
eingeholt werden sollten. Falls die Preisdifferenz
eine kritische Grösse von z.B. 10% überschreitet,
sollte auf Kompensationsgeschäfte verzichtet
werden.

Auf solche Preisaufschläge ist zu verzichten.
Vielmehr sollten die verschiedenen Offerten
anhand einer Nutzwertanalyse sorgfältig miteinander

verglichen werden. Massgeben sind die direkte

Beteiligung und die auf die STIB ausgerichtete
indirekte Beteiligung.
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